
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

ELFRIEDE REGELSBERGER

Jede Bilanz über die Fähigkeit der EU-Staaten, im Zeitraum 2002/2003 wesentliche
Herausforderungen der internationalen Politik gemeinsam zu bewältigen, wird
damit beginnen müssen, dass die Fünfzehn - jedenfalls in der Irak-Krise - kläglich
versagt haben. Zu kontrovers waren die Meinungen über die Notwendigkeit des
Einsatzes militärischer Mittel, um die Entwaffnung des Saddam-Regimes zu errei-
chen, zu unterschiedlich der Grad an Solidarität gegenüber den Vereinigten Staaten,
zu gegensätzlich die Strategien, auf die Politik der Bush-Administration Einfluss zu
nehmen. Für Insider1 war der spätestens mit dem „Brief der Acht"2 auch für die
Öffentlichkeit unübersehbare Zerfall der Regierungen in das „alte" und „neue"
Europa3 keine besondere Überraschung mehr. Vielmehr brachte er endgültig ans
Licht, was seit Jahren unterschwellig die Beratungen in der GASP, wenn sie denn
überhaupt das Thema Irak zum Gegenstand hatten, kennzeichnete: Der europä-
ischen Abstimmung wurde von einigen Regierungen - namentlich der französi-
schen und der britischen - keine besondere Relevanz zuerkannt. Eine ähnliche
Grundhaltung signalisierte die ansonsten durchaus GASP-treue Bundesregierung
mit der öffentlichen Vorfestlegung des Bundeskanzlers hinsichtlich einer deutschen
Stimmabgabe im UN-Sicherheitsrat in der Endphase des Wahlkampfes im Herbst
2002. So blieb den übrigen Partnern, d.h. insbesondere den kleineren EU-Ländern,
nicht mehr als die Präferenz der Ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder für New
York hinzunehmen und sich mit GASP-Stellungnahmen zu begnügen, die in der
Sache oberflächlich bleiben mussten,4 um die Divergenzen zu kaschieren. Erst bei
der Frage einer europäischen Rolle bei der nichtmilitärischen Nachkriegsordnung
im Irak scheint eine Konsensfindung einfacher vonstatten zugehen.5

Folgen der Irak-Krise für die GASP

Im Unterschied zu anderen, im Berichtszeitraum ebenfalls strittigen Themen - wie
die Verlängerung der Sanktionen gegen Zimbabwe und der hiervon ausdrücklich
auf Drängen der Regierung in Paris ausgenommenen Einladung Mugabes zu einem
französisch-afrikanischen Gipfel sowie die Absage des für April 2003 unter portu-
giesischer Regie geplanten zweiten EU-Afrika-Gipfels6 oder die Einschränkung der
Beziehungen der EU zu Weißrussland7 - könnte das Scheitern in der Irakfrage aller-
dings den Zusammenhalt und die Fortentwicklung einer gemeinsamen europä-
ischen Außen- und Sicherheitspolitik einer ab 2004 erweiterten Union nachhaltig
stören. Erste Anzeichen hierfür lieferte die Solidarisierung etlicher Beitrittsländer
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mit der pro-amerikanischen „Front" im Kreis der Fünfzehn, die im anderen
„Lager", mit dem französischen Präsidenten als Wortführer, aufheftige Kritik stieß
und in die Mahnung an die „Neuen" mündete, sich besser zu benehmen und „den
Mund zu halten".8 Möglicherweise kann die mit Unterzeichnung des Beitritts-
vertrages am 16. April 2003 wirksame Teilnahme der zehn neuen Länder als Beo-
bachter an sämtlichen Beratungen in der GASP hier beiderseitige Lernprozesse ein-
leiten und ein harmonischeres Miteinander fördern. Zugleich deuten sich jedoch in
dieser Kontroverse unterschiedliche Grundpositionen zu einer europäischen Politik
gegenüber den Vereinigten Staaten an, die die Konsensfindung, gerade auch in
Fragen der ESVP,9 schwierig gestalten könnten. Ähnliches ist auch bei anderen zen-
tralen GASP-Themen, wie etwa dem Nahostkonflikt oder den EU-Politiken gegen-
über den Staaten der künftigen europäischen Nachbarschaft10 nicht komplett auszu-
schließen. Andererseits zeigen Verhaltensmuster der früheren „Neulinge", dass das
„dabei sein" als anerkanntes und „gleiches" Mitglied im „Klub" einen hohen Stel-
lenwert genießt und abweichendes Verhalten in Einzelfragen letztlich als zu „kost-
spielig" zugunsten einer kompromissfähigen Grundhaltung aufgegeben wird."

Darüber hinaus blieb das europäische Debakel in der Irakfrage nicht ohne Folgen
für die Debatte, wie die Fähigkeiten der Europäischen Union als einer aktiv-gestal-
tenden „Macht" in einer zunehmend globalisierten Welt verbessert werden können.
Als unmittelbare Reaktion entschieden die Verantwortlichen des für die Zukunft der
Europäischen Union einberufenen Europäischen Konvents,'2die für 2003 geplanten
Plenarberatungen zunächst auszusetzen. Dahinter stand die Sorge, dass das Nega-
tivbild der EU die im Expertenkreis13 bereits erarbeiteten Reform vorschlage als illu-
sionär verwerfen und damit die Diskussion gänzlich zum Erlahmen bringen könn-
te. Auf die dem Konventsplenum verordnete Denkpause folgte jedoch im Frühsom-
mer ein Sitzungsmarathon, der letztlich diejenigen bestätigen sollte, die in der Irak-
krise die Chance für mehr Gemeinsamkeiten in GASP und ESVP sehen wollten.

Reformvorschläge und Ergebnisse des Europäischen Konvents

Der qualitativ bedeutsamste Vorschlag des vom Konvent verabschiedeten „Ent-
wurfs eines Vertrages über eine Verfassung für Europa"14 sieht für die GASP die
vollständige Abkehr des jahrzehntelang mit beträchtlichen Schwächen behafteten
Systems der rotierenden Präsidentschaft vor. Die gerade in der Außendarstellung
mehr verwirrenden zahlreichen „Gesichter" sollen künftig durch ein einziges redu-
ziert werden: jenes eines auf fünf Jahre vom Europäischen Rat mit qualifizierter
Mehrheit und mit Zustimmung des Präsidenten der Europäischen Kommission
gewählten Außenministers der Union (Art. 1-27 CONV 847/03). Er soll, unterstützt
von einem im ersten Jahr nach Inkrafttreten der neuen Vertragsbestimmungen zu
schaffenden Europäischen Auswärtigen Dienst,15 bestehend aus den bisherigen
GASP-Einheiten im Generalsekretariat des Rates (GD E, Policy Unit), den derzeit
für die GASP zuständigen Kommissionsdienststellen, einschließlich des Personals
der Delegationen der Europäischen Kommission in Drittstaaten und bei internatio-
nalen Organisationen sowie aus von den Mitgliedstaaten abgestelltem Personal
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ihrer diplomatischen Dienste, die Sprecherrolle in umfassender Weise gegenüber
dem kompletten internationalen Umfeld wahrnehmen. Im „BinnenVerhältnis"
bedeutet das Ende des alle sechs Monate wechselnden Vorsitzes eine ebenfalls deut-
lich gestärkte Position für den europäischen Außenminister, der künftig die Sitzun-
gen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten" leitet, über ein Initiativrecht für die
GASP - analog zu jenem der Mitgliedstaaten - verfügt, die Beschlussfassung
sicherstellen muss und für die Implementation der Beschlüsse verantwortlich ist.
Dieser bereits anspruchsvolle Aufgabenkatalog wird ergänzt um Verantwortlich-
keiten als Mitglied und Vizepräsident der Europäischen Kommission, wo ihm die
bisher von dem für die Außenbeziehungen zuständigen Kommissar (derzeit Chris-
topher Patten) erfüllten Aufgaben übertragen werden, einschließlich einer Koordi-
nationsfunktion zwischen GASP und verwandten Angelegenheiten, Diese vor allem
auch von Deutschland16 favorisierte „Doppelhuf'-Konstruktion fand im Konvent
bereits frühzeitig breite Zustimmung während prominente GASP-Praktiker durch-
aus neue Probleme in der aus ihrer Sicht hybriden und zu komplexen neuen Struk-
tur sehen.17 Tatsächlich werfen die aktuellen Vertragsformulierungen eine Reihe
weiterer Fragen auf, die, wenn nicht in der Verfassung selbst, so doch in sekundär-
rechtlichen Bestimmungen beantwortet werden müssen: Wo etwa wird der Außen-
minister der Union samt seines Stabes „sitzen"? Welche finanziellen Ressourcen
administrativer wie operativer Art stehen ihm zur Verfügung? Braucht eine derart
beanspruchte Person nicht einen (oder mehrere) Stellvertreter? Wer wird den
Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee übernehmen, jenem zen-
tralen und auch künftig mit Vertragsrang (Art. III-203 CONV848/03) versehenen
GASP-Vorbereitungs- und Durchführungsgremium auf hoher Beamtenebene?

Ferner könnte der künftige Außenminister der Union in eine gewisse Konkurrenz
zu dem ebenfalls neu zu schaffenden und für zweieinhalb Jahre amtierenden
Präsidenten des Europäischen Rates geraten, wenn dieser seine, im Verfassungs-
entwurf zwar auf „seine Ebene" begrenzten, Funktionen einer Außenvertretung für
GASP-Angelegenheiten (Art. 1-21 Abs. 2 CONV 820/1/03 REV I) extensiv wahr-
nimmt. In jedem Fall bedarf es konstruktiver Arbeitsbeziehungen zwischen beiden,
zumal den Staats- und Regierungschefs unter der Ägide ihres Vorsitzenden für die
Zukunft eine stärkere Gestalter- und Mittlerrolle für die GASP zugeschrieben wird.
Sie ergibt sich zum einen aus der bereits bestehenden Rolle als Leitliniengeber (Art.
1-39 CONV 820/1/03 REV 1), als Streitschlichter im Falle unüberwindbarer Mei-
nungsverschiedenheiten auf den unteren GASP-Ebenen sowie - bisher allerdings
nur theoretisch - im Falle eines Vetos bei einer qualifizierten Mehrheitsabstimmung
im Rat (Art. III-201 CONV 850/03). Zum anderen übernimmt der Präsident des
Europäischen Rates künftig eine besondere Verantwortung für einen stärkeren
Zusammenhalt und Konsens seiner Mitglieder - eine unmittelbare Reaktion des
Konvents auf die Alleingänge einiger aus den Reihen des Europäischen Rates nach
dem 11. September 2001 und in der Irakfrage - und er kann Sondersitzungen ein-
berufen, „wenn eine internationale Entwicklung es erfordert" (Art. III-196 CONV
850/03). Schließlich überträgt der Verfassungsentwurf den Staats- und Regierungs-
chefs die Kompetenz, per einstimmigem Beschluss und ohne Vertragsänderung die
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Anwendung für qualifizierte Mehrheitsentscheidungen auszudehnen (Art. III-201
Abs. 3 CONV 850/03). Damit folgt er in der Frage der Beschlussfassung generell
den sehr zurückhaltenden Empfehlungen der Konventsarbeitsgruppe VII.18 Er
nimmt somit nicht einen Paradigmenwechsel vor, sondern entspricht den traditio-
nellen Skeptikern um Großbritannien und bleibt weit hinter den Forderungen der
„progressiveren" EU-Regierungen, wie jener in Berlin, den Benelux-Staaten, aber
auch der französischen Position, zurück,19 eine Umkehr des bisherigen Grundprin-
zips der Einstimmigkeit in der GASP hin zum Mehrheitsentscheid zu erreichen.

Zusammen mit dem leicht nuancierten höheren Verpflichtungsgrad für ein
gemeinsames außenpolitisches Handeln (Art. 1-5 und 1-39 CONV 820/1/03 REV 1
sowie Art. III-195 und 206 CONV 850/03), den insbesondere in der ESVP beacht-
lich ausdifferenzierten Modalitäten für das zivile und militärische Krisenmanage-
ment (Art. 1-40 CONV 820/1/03 REV 1) sowie der neu eingeführten Solidaritäts-
klausel im Falle terroristischer Bedrohungen eines Mitgliedstaates (Art. 42 CONV
820/1/03 REV 1) bieten die genannten Bestimmungen durchaus Potenzial für mehr
Profilschärfe in der GASP. Ihr Wirksamwerden hängt allerdings zuallererst davon
ab, wie ernst es die kommende Regierungskonferenz mit dem Bekenntnis von
Thessaloniki meint, der Konventsentwurf bilde hierfür eine „gute Basis".20 Vor dem
Hintergrund früherer Reformdebatten, wo GASP-Neuerungen bis zur letzten Minu-
te umstritten blieben, und der aus Sicht kleiner Mitgliedstaaten als problematisch
empfundenen neuen Machtfülle des künftigen EU-Außenministers, sowie anderer
schwerwiegender Konfliktpunkte bleibt das „Schicksal" der aktuellen Vorschläge
allerdings noch offen.

Das GASP-Alltags ge schüft im Überblick

Weiterhin weitgehend unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit und entgegen
der Prognosen jener, die mit Ausbruch des Irakkrieges bereits die Totenglocke für
die GASP zu hören glaubten, bleibt die europäische „Stimme" in der internationalen
Politik präsent. Sie bedient sich dabei des bekannten Instrumentariums der traditio-
nellen Diplomatie wie der in den neunziger Jahren neu kreierten Mechanismen.21

Übersicht zu den GASP-Aktivitäten im Jahr 2002

gemeinsame Strategien

gemeinsame Aktionen

gemeinsame Standpunkte

Beschlüsse zu institutionellen Fragen der GASP

Abkommen mit Drittstaaten (gem. Art. 24 EUV)

Erklärungen

Demarchen

politischer Dialog

gemeinsame Berichte der Missionschefs der Mitgliedstaaten aus Drittländern

0

16

23

0

3

197

487

290

325

Quellen: http://ue.eu.int/pesc; Jahresbericht des Rates an das Europäische Parlament über die Hauptaspekte und
grundlegenden Optionen der GASP, einschließlich der finanziellen Auswirkungen für den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Gemeinschaften - 2002 (Ratsdokument 7038/03).
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Mit ihrer in der Sache überaus detaillierten Deklarationspolitik äußert die Europä-
ische Union regelmäßig ihre Erwartungen und Forderungen an die Verantwort-
lichen in Drittstaaten, für Frieden und Sicherheit, Demokratie und Menschrechte zu
sorgen und dem Recht Geltung zu verschaffen. Entsprechend ihres globalen außen-
politischen Gestaltungsanspruchs erhebt die EU ihre Stimme demzufolge nicht nur,
um das Geschehen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu kommentieren, sondern
auch gegenüber politisch unbedeutenderen und regional entfernteren Regimen, wie
es 2002 intensiv gegenüber Madagaskar, Kolumbien oder Liberia erfolgte. Hierzu
gehört als „Eckpfeiler" der GASP-Politik22 auch das tagtägliche Engagement zum
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte in den UN-Gremien wie zur Linde-
rung von Einzelschicksalen. Letzteres erfolgt häufig parallel zu den öffentlichen
Stellungnahmen über vertrauliche Demarchen, die 2002 gegenüber dem Vorjahr
weiter zugenommen haben und zu einem beträchtlichen Teil auch das diplomati-
sche Werben der Fünfzehn für einen internationalen Verhaltenskodex gegenüber
ballistischen Waffen, für eine Übereinkunft zu biologischen und Toxinwaffen sowie
für die Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes betrafen.
Hierbei kommt der „Stimme" der EU bei internationalen Verhandlungen23 eine
wichtige Rolle zu, ebenso wie der ständigen Beobachtung und Berichterstattung der
Situation durch die europäischen Botschaften und Delegationen der Europäischen
Kommission vor Ort und der Intervention durch die Präsidentschaft nach erfolgtem
GASP-Beschluss in Brüssel.

Liste der Erklärungen der Europäischen Union und der Erklärungen des
Vorsitzes im Namen der Europäischen Union im Jahr 2002

(ohne die Erklärungen des Europäischen Rates)

Gegenstand
Afghanistan
Afrikanische Union
Ägypten
Albanien
Angola
Äquatorialguinea
Argentinien
Aserbaidschan
Äthiopien und Eritrea
Bahrain
Bekämpf, d. destabilisierend. Anhäufung u.
Verbreit, v. Handfeuer- u. leichten Waffen
Bekämpfung des Terrorismus
Belarus
Belize und Guatemala
Birma (Myanmar)
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Burundi
China
Costa Rica und Nicaragua
Cöte d'Ivoire
Ecuador
Georgien
Guatemala
Guinea, Liberia und Sierra Leone

Anzahl
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1

1
6
5
1
2
2
4
1
5
1
1
3
1
4
1
2

Gegenstand
Kirgisistan
Kolumbien
Komoren
Kongo (Brazzaville)
Kongo, Demokratische Republik
Kongo, Demokrat. Republik, und Ruanda
Kongo, Demokrat. Republik, und Uganda
Kongo, Republik
Kroatien
Kuba
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Mali
Mazedonien, ehem. jugoslaw. Republik
Mexiko
Moldau
Myanmar
Naher Osten
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Nordkorea
Pakistan
Russische Föderation

Anzahl
1
5
2
1
8
1
1
1
1
1
1
3
7
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
3
1
3
3
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Haiti
Indien
Indien/Pakistan
Indonesien
Indonesien/Osttimor
Internationaler Strafgerichtshof
Internationaler Tag zur Unterstützung von
Folteropfern
Irak
Israel und Palästinensische Gebiete
Jamaika
Japan u. Demokrat. Volksrepublik Korea
Jugoslawien, Bundesrepublik
Kambodscha
Kamerun
Kamerun und Nigeria
Kasachstan

2
5
3
6
1
4

1
2
1
1
2
7
2
1
1
3

Säo Tome und Principe
Sierra Leone
Simbabwe
Slowakei
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Syrien
Togo
Türkei
Turkmenistan
Ukraine
Venezuela
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten u. Russische Föderation
Verhütung und Beseitigung von Folter
Zentralafrikanische Republik
Gesamt:

1
1
3
1
4
3
10
2
2
1
1
1
3
2
1
2
2

197

Quelle: Bulletin EU 1-12 (2002).

Um den gemeinsamen Positionen mehr Nachdruck zu verleihen und eine kohären-
tere und operativere Politik zu gewährleisten, hat die GASP ihr Instrumentarium
beständig verfeinert und greift bzw. muss in Ermangelung ausreichender eigener
finanzieller Ressourcen auf andere Haushaltslinien des Gemeinschaftsbudgets
und/oder nationale Mittel zurückgreifen. Dies gilt besonders für die politische und
wirtschaftliche Entwicklung und Heranführung der Länder des westlichen Balkans
an die EU. Im Rahmen eines umfassenden Stabilisierungs- und Assoziierungspro-
zesses (SAP) für die fünf Länder Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien,
Mazedonien und Serbien und Montenegro setzt die EU erfolgreich eine Vielzahl
von Instrumenten ein, u.a. die in der Verantwortung der Kommission liegenden
CARDS-Programme, die mittels gemeinsamer Aktionen beschlossene Europäische
Überwachungsmission für den westlichen Balkan (EUMM), die Entsendung von
Sonderbeauftragten (für Mazedonien seit 2001 Alain Le Roi und ab Herbst 2002
der Diplomat Brouhns;24 für Bosnien und Herzegowina seit Juni 2002 Lord
Ashdown), die EU-Polizeimission in Bosnien-Herzegowina (die erste Maßnahme
des zivilen Krisenmanagements der EU überhaupt, zum 1.1.2003), die Bildung
militärischer Einsatzkräfte („Concordia") zur Übernahme der Nato-Mission „Allied
Harmony" in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (ebenfalls die
erste Maßnahme im Rahmen des militärischen Krisenmechanismus) zum 1. April
2003, der eine weitere, sehr viel anspruchsvollere EU-Aktion als Ersatz für SFOR
in Bosnien-Herzegowina 2004 folgen soll.

Liste der gemeinsamen Aktionen im Jahr 2002 (gesamt: 16)

Gegenstand
Afghanistan:

Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der EU

Änderung und Verlängerung der gemeinsamen Aktion
2001/875/GASP betreffend die Ernennung des Sonderbeauftragten
der EU

Änderung und Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten
der EU

Datum

27.05.2002

25.06.2002

10.12.2002

Bezeichnung

02/403/GASP

02/496/GASP

02/961/GASP

Fundstelle

L 139(29.05.2002)

L 167(26.06.2002)

L 334 (11.12.2002)
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Friedensprozess im Nahen Osten:

Änderung und Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten
der EU
Georgien:

Beitrag der EU zur Stärkung der Fähigkeit der georgischen
Behörden, die OSZE-Beobachtermission an der Grenze Georgiens
mit der Republik Inguschetien und der Tschetschenischen Republik
der Russischen Föderation zu unterstützen und zu schützen
Nichtverbreitung von Kernwaffen:

finanzielle Unterstützung des internationalen
Verhandlungsprozesses im Hinblick auf die Annahme eines
internationalen Verhaltenskodex zur Bekämpfung der Verbreitung
ballistischer Raketen

Beitrag der EU zur Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung
und Verbreitung von Handfeuerwaffen und leichten Waffen und
Aufhebung der Gemeinsamen Aktion 1999/34/GASP
Region der Großen Seen:

Änderung und Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten
der EU

Südosteuropa:

Änderung und Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten
der EU für die Funktion des Sonderkoordinators für den
Stabilitätspakt für Südosteuropa
Westlicher Balkan:

Verlängerung des Mandats für den Sonderbeauftragten der EU in der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien

Polizeimission der EU
(und Berichtigung)

Ernennung des EU-Sonderbeauftragten in Bosnien und Herzegowina

Verlängerung des Mandats für den Sonderbeauftragten der EU in der
Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien

Änderung der Gemeinsamen Aktion 2001/760/GASP betreffend die
Ernennung des Sonderbeauftragten der EU in der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien

Verlängerung des Mandats der Überwachungsmission der EU
(und Berichtigung)

Änderung und Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten
der EU in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien

10.12.2002

21.05.2002

27.05.2002

12.07.2002

10.12.2002

10.12.2002

18.02.2002

11.03.2002

11.03.2002

25.06.2002

21.10.2002

26.11.2002

10.12.2002

02/965/GASP

02/373/GASP

02/406/GASP

02/589/GASP

02/962/GASP

02/964/GASP

02/129/GASP

02/210/GASP

02/211/GASP

02/497/GASP

02/832/GASP

02/921/GASP

02/963/GASP

L 334 (11.12.2002)

L 134(22.05.2002)

L 140 (30.05.2002)

L 191 (19.07.2002)

L 334 (11.12.2002)

L 334 (11.12.2002)

L 47 (19.02.2002)

L 70 (13.03.2002)
(L 119(07.05.2002))

L 70 (13.03.2002)

L 167(26.06.2002)

L 285 (23.10.2002)

L321 (26.11.2002)
(L 324 (29.11.2002))

L 334 (11.12.2002)

Quelle: Generalsekretariat des Rates, Brüssel, 7. Januar 2003.

Auch das Instrument des gemeinsamen Standpunktes kam 2002 wiederholt zum
Einsatz. Letzteres wird weiterhin intensiv genutzt für die EU-Sanktionspolitik
gegenüber missliebigen Regimen auf der ganzen Welt sowie zu einer umfassende-
ren Definition der europäischen Politik gegenüber ausgewählten Ländern der Drit-
ten Welt. Ferner setzen die Fünfzehn ihre durch die Terroranschläge des 11. Sep-
tember 2001 erzwungene Auseinandersetzung mit und Bekämpfung des internatio-
nalen Terrorismus über das Instrument des gemeinsamen Standpunktes fort. Dieses
bildet allerdings nur einen Bezugsrahmen für den von der EU erarbeiteten Aktions-
plan, der in seinen außenpolitischen Teilen u.a. auf die Intensivierung des politi-
schen Dialogs mit Drittstaaten zur Bekämpfung jener neuen Bedrohungen beson-
deren Wert legt, einschließlich spezieller Hilfsprogramme für besonders gefährdete
„Pilotländer"; daneben soll aber auch das der EU zur Verfügung stehende vertrag-
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liehe Instrumentarium gegenüber Drittstaaten als Drohinstrument bei abweichen-
dem Verhalten eingesetzt werden. Schließlich bemüht sich die EU, die Finanzie-
rung terroristischer Gewaltakte zu erkunden und diese zu unterbinden.25

Liste der gemeinsamen Standpunkte im Jahr 2002 (gesamt: 23)

Gegenstand

Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/56/GASP

restriktive Maßnahmen gegen Osama bin Laden, Mitglieder der Al-
Qaida-Organisation und die Taliban sowie andere mit ihnen
verbündete Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen
und zur Aufhebung der Gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP,
1999/727/GASP, 2001/154/GASP und 2001/771/GASP
Angola und Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2000/391/GASP

Einstellung der restriktiven Maßnahmen gegen die Uniäo Nacional
para a Independencia Total de Angola (Unita) sowie zur Aufhebung
der Gemeinsamen Standpunkte 97/759/GASP und 98/425/GASP
Aktualisierung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP
über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus

Aktualisierung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP
über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2002/340/GASP

Aktualisierung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP
über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2002/462/GASP

Aktualisierung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP
über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus und Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2002/847/GASP
Verlängerung des Gemeinsamen Standpunkts96/635/GASP
betreffend Birma/Myanmar

Änderung und Verlängerung des Gemeinsamen Standpunkts
96/635/GASP betreffend Birma/Myanmar
vorübergehende Aufnahme bestimmter Palästinenser in
Mitgliedstaaten der EU
Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/443/GASP zum
Internationalen Strafgerichtshof
Ergänzung des Gemeinsamen Standpunkts 96/741/GASP
betreffend Ausnahmen von dem Embargo gegenüber Irak
Änderung und Verlängerung der Geltungsdauer des Gemeinsamen
Standpunkts 2001/357/GASP über restriktive Maßnahmen gegen
Liberia
Nigeria sowie Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2001/373/GASP
Unterstützung der Umsetzung der Waffenstillstands-Vereinbarung
von Lusaka und des Friedensprozesses in der Demokratischen
Republik Kongo durch die EU und Aufhebung des Gemeinsamen
Standpunkts 2001/83/GASP

Lieferung bestimmter Güter in die Demokratische Republik Kongo

Ruanda und Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts
2001/799/GASP
Einfuhrverbot für Rohdiamanten aus Sierra Leone

Einfuhrverbot für Rohdiamanten aus Sierra Leone

Restriktive Maßnahmen gegen Somalia

Restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe

Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2002/145/GASP über
restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe

Datum

21.01.2002

27.05.2002

25.06.2002

19.12.2002

02.05.2002

19.06.2002

28.10.2002

12.12.2002

22.04.2002

21.10.2002

21.05.2002

20.06.2002

22.07.2002

13.06.2002

27.05.2002

11.03.2002

21.10.2002

21.10.2002

11.01.2002

19.12.2002

10.12.2002

18.02.2002

22.07.2002

Bezeichnung

02/42/GASP

02/402/GASP

02/495/GASP

02/991/GASP

02/340/GASP

02/462/GASP

02/847/GASP

02/976/GASP

02/310/GASP

02/831/GASP

02/400/GASP

02/474/GASP

02/5 99/G ASP

02/457/GASP

02/401/GASP

02/203/GASP

02/829/GASP

02/830/GASP

02/22/GASP

02/992/GASP

02/960/GASP

02/145/GASP

02/600/GASP

Fundstelle

L 20 (23.01.2002)

L 139 (29.05.2002)

L 167(26.06.2002)

L 348 (21.12.2002)

L 116(03.05.2002)

L 160(18.06.2002)

L295 (30.10.2002)

L 337 (13.12.2002)

L 107(24.04.2002)

L 285 (23.10.2002)

L 138(28.05.2002)

L 164(22.06.2002)

L 194(23.07.2002)

L 155(14.06.2002)

L 139(29.05.2002)

L 68 (12.03.2002)

L 285 (23.10.2002)

L 285 (23.10.2002)

L 10(12.01.2002)

L 348 (21.12.2002)

L 334 (11.12.2002)

L 50 (21.02.2002)

L 195 (24.07.2002)

Quelle: General Sekretariat des Rates, Brüssel, 7. Januar 2003.
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Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

Hohe Priorität auf der GASP-Agenda genießt traditionell die Befriedung des Nahen
Ostens. Im Instrumentenmix der EU gilt das Wirken des Hohen Vertreters sowie des
ihm unterstehenden Sonderbeauftragten Moratinos25 in dem aus den Vereinigten
Staaten, Russland, den Vereinten Nationen und der EU bestehenden „Quartett" als
besonders erfolgreich und scheint jenes der EU-Präsidentschaft zuweilen in den
Hintergrund zu drängen.27

Wie bereits im Vorjahr erweist sich das Instrument der gemeinsamen Strategie
als lediglich begrenzt brauchbar. Auch 2002 wurden keine weiteren derartigen Texte
verabschiedet und selbst die drei bisherigen, je auf vier Jahre angelegten, gemein-
samen Strategien - zu Russland vom Mai 1999, zur Ukraine vom Dezember 1999
sowie zur EU-Mittelmeer-Partnerschaft vom Juni 2000 - nehmen im operativen
Management der GASP offensichtlich keinen besonderen Stellenwert ein.28 Den-
noch bleibt die mit den gemeinsamen Strategien zum Ausdruck gebrachte politische
Relevanz der Adressaten von Belang, weshalb einer Verlängerung und gegebenen-
falls Überarbeitung - wie bereits im Falle der Russland-Strategie 2003 geschehen29

- einem zeitlichen Auslaufen der Verpflichtungen 2003/2004 der Vorzug gegeben
werden dürfte.
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Dänemark, Italien, Portugal, Polen, Ungarn
und Tschechien anschlössen. Frankfurter All-
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